
EUROPÄISCHE CHARTA FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN AUF LOKALER EBENE  
 
Artikel 2 – Politische Vertretung 
 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Frauen und Männern die gleichen aktiven und 
passiven Wahlrechte zukommen. 
 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Frauen und Männern die gleichen Rechte 
zukommen, an Politikgestaltung und –umsetzung teilzuhaben, öffentliche Ämter zu bekleiden und alle 
öffentlichen Funktionen auf allen Regierungsebenen wahrzunehmen. 
 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt den Grundsatz der ausgewogenen Vertretung in 
allen gewählten und öffentlichen Entscheidungsgremien. 
 

(4) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich zur Durchführung aller angemessenen 
Maßnahmen zur Unterstützung der oben erwähnten Rechte und Grundsätze, darunter auch folgender 
Schritte: 
 
• Frauen aufzufordern, sich in Wählerlisten eintragen zu lassen und ihr aktives und passives 

Wahlrecht wahrzunehmen; 
 

• politische Parteien und Gruppierungen aufzufordern, den Grundsatz der ausgewogenen 
Vertretung von Frauen und Männern anzuwenden und umzusetzen; 
 

• zu diesem Zweck politische Parteien und Gruppierungen aufzufordern, alle gesetzlich zulässigen 
Schritte zu unternehmen – wozu, falls erforderlich, auch Quotenregelungen zählen –, um die 
Anzahl von Kandidatinnen bei Wahlen zu erhöhen; 
 

• die eigenen Verfahren und Verhaltensstandards so zu regeln, dass potenzielle Kandidatinnen und 
gewählte Vertreterinnen nicht durch stereotype Verhaltensformen, sprachliche Wendungen oder 
Belästigungen abgeschreckt werden; 
 

• Maßnahmen zu treffen, um es gewählten Vertreterinnen zu ermöglichen, Privatleben, Arbeit und 
öffentliche Aufgaben miteinander zu vereinbaren, etwa in dem Zeitpläne, Arbeitsmethoden und 
Betreuungseinrichtungen allen gewählten VertreterInnen uneingeschränkte Teilhabe ermöglichen. 
 

(5) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich zur Förderung und Anwendung des 
Grundsatzes der ausgewogenen Vertretung in den eigenen Entscheidungs- und Beratungsgremien 
sowie bei der Entsendung von Personen in externe Gremien.  
Falls die Behörde derzeit keine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern wahrnimmt, wird 
sie diese so einführen, dass jenes Geschlecht, das derzeit in der Minderheit ist, wenigstens genauso 
gut vertreten sein wird wie dies im Augenblick der Fall ist. 
 

(6) Weiterhin verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in dafür zu sorgen, dass keine öffentliche oder 
politische Stellung, für die ein Vertreter/eine Vertreterin bestellt oder gewählt wird, grundsätzlich und in 
der Praxis auf nur ein Geschlecht beschränkt ist oder aufgrund von stereotypen Ansichten als normale 
Rolle nur eines Geschlechts betrachtet wird.  
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Artikel 3 – Mitwirkung am politischen und zivilgesellschaftlichen Leben 
 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass das Recht von BürgerInnen auf Mitwirkung an 
öffentlichen Angelegenheiten einen Grundsatz jeder Demokratie darstellt, und dass Frauen und 
Männer das Recht haben, in gleichem Maße an der Regierung und dem öffentlichen Leben ihrer 
Region, Kommune und lokalen Gemeinschaft mitzuwirken. 
 

(2) Im Hinblick auf die verschiedenen Formen der öffentlichen Mitwirkung an den eigenen 
Angelegenheiten, etwa in Beiräten, Nachbarschaftsräten, E-Partizipation oder Planungsvorhaben mit 
Bürgerbeteiligung, verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in dafür zu sorgen, dass Frauen und Männer 
in der Praxis gleiche Möglichkeiten der Mitwirkung genießen. Führen bestehende Formen der 
Mitwirkung nicht zu dieser Gleichstellung, verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, neue Methoden zu 
entwickeln und zu erproben. 
 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, die aktive Mitwirkung am politischen und 
zivilgesellschaftlichen Leben für Frauen und Männer aus allen Gruppen der Gemeinschaft, 
insbesondere von Frauen und Männern aus Minderheiten, die sonst vielleicht ausgeschlossen wären, 
zu fördern.  
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Artikel 4 – Öffentliches Engagement für Gleichstellung 
 

(1) Als demokratische/r Repräsentant/in und Vertreter/in der Gemeinde und des Gemeindegebiets 
verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in formell und öffentlich dem Grundsatz der Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf lokaler Ebene, wozu auch folgende Schritte zählen: 
 

 Ankündigung der Unterzeichnung dieser Charta durch die/den Unterzeichner/in nach einer 
Diskussion im höchsten Gremium des Unterzeichners und nach Annahme der Charta durch 
dieses Gremium; 
 

 Verpflichtung zur Umsetzung dieser Charta sowie öffentliche und regelmäßige 
Berichterstattung über die bei der Umsetzung des Gleichstellungs- Aktionsplans erzielten 
Fortschritte; 
 

 Verpflichtung zur Einhaltung und Durchsetzung eines Verhaltenskodex betreffend die 
Geschlechtergleichstellung durch die/den Unterzeichner/in und die Mandatsträger. 
 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner nützt ihr/sein demokratisches Mandat, um andere politische 
und öffentliche Institutionen, private Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Organisationen  
aufzufordern, in ihrem Handeln das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Praxis sicherzustellen. 
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Artikel 11 
 

(1) In der Rolle als Arbeitgeber anerkennt die/der Unterzeichner/in das Recht auf Gleichstellung von 
Frauen und Männern betreffend alle Aspekte der Beschäftigung einschließlich Arbeitsorganisation und 
Arbeitsbedingungen. 
 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das Recht auf die Vereinbarkeit von Beruf, 
gesellschaftlichem und Privatleben und Privatsphäre sowie das Recht auf Würde und Sicherheit am 
Arbeitsplatz. 
 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, alle vernünftigen Maßnahmen einschließlich 
gesetzlich zulässiger positiver Unterstützungsmaßnahmen zu treffen, um die oben erwähnten Rechte 
zu unterstützen. 
Die in Punkt (3) erwähnten Maßnahmen beinhalten: 
a) …. 
b) …. 
c) Aufbau eines Personalbestandes auf allen Organisationsebenen, der die soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Vielfalt der lokalen Bevölkerung widerspiegelt; 
 


